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Cuter Rat ist teuer
Vor baZd 25 /abren bau/ten un-
ser Sohn und se/ne Frau ein Fin-
famiZienbaus. ZurFinanzierung
gaben wir ihnen gemeinsam ais

2.F2Kpotf?efc ein zin5^eie5 Dar-
iehen. Trotz der Tinder Zebt nun
das Ehepaar getrennt, und es

sieht nicht aus, ais oh unser
Sohn wieder zur Fami/ie zurücb-

bebrt. Wir steZZen uns ernstba/t
die Frage, wie es mit der Hy-
potbeb weitergehen soii. Das
Dariehen gaben wir doch wegen

unserem Sohn, der aher nicht
mehr im Daus wohnen dar/; Da
sind aher noch die Tinder. SoZ-

Zen wir händigen? Fin guter Tat
wird wohZ sehr schwierig sein,

wir zähien /edoch auf Ihre

Zang/abrige Erfahrung, /st es,

/rage ich mich, in der heutigen

Zeit, in der eine Trennung haid
der ZVormaZfaZZ ist, noch sinn-

voii, /mmohiZien gemeinsam zu
erwerben? /ch werde mich /e-
denfaZZs hüten, /'e wieder einer

Gemeinscba/t ein Dariehen zu

gewähren.

Ja, hinterher ist man immer
gescheiter. Das Problem mit
dem Darlehen wäre leichter
zu lösen, hätten Sie es nur
Ihrem Sohn gegeben. Das

Wohneigentum als Familien-
wohnsitz gehört, wenn ge-
meinsam erarbeitet, so oder
so beiden Ehepartnern.

Ihren Gewissenskonflikt
kann ich gut verstehen, aber

leider nicht lösen. Meine
langjährige Erfahrung nützt
hier wenig - ein jedes Famiii-
enschicksal hat seine eigene
Geschichte, muss auf eigene
Weise bewältigt werden. Dass

es Sie plagt, die ungeliebte
Schwiegertochter auch auf
Ihre Kosten im Haus zu wis-
sen, ist begreiflich. Sicher trös-
tet Sie jedoch der Gedanke an
Ihre Enkelkinder, die mo-
mentan nicht auch noch den
Verlust des Heimes verkraften
müssen.

Natürlich können Sie das

Darlehen, für das beide soli-
darisch haften, kündigen, das

wissen Sie selber. Die Kündi-

gung muss eingeschrieben an
beide Partner geschickt wer-
den. Die Frage ist, was hat sie

für Folgen? Wer bezahlt wie-
viel zurück? Hat Ihre Schwie-

gertochter Geld? Wäre die

Aufstockung der ersten Hy-
pothek eine Lösung? Oder
müsste das Haus verkauft
werden? Ich hoffe nur, Ihr
Darlehen ist im Grundbuch
eingetragen, so dass Sie bei ei-

nem eventuellen Verkauf des

Hauses sicher wieder zu
Ihrem Geld kommen.

Sie möchten Ihrem Sohn
helfen? Besprechen Sie das

Problem offen mit ihm. Wen-
den Sie sich auf jeden Fall
aber auch an einen Anwalt
oder eine Rechtsberatungs-
stelle, um sich in finanzieller
und rechtlicher Hinsicht zu
orientieren.

Beachten Sie auch, dass

Einkommens- oder Vermö-
genswerte, auf die ohne an-

gemessene Gegenleistung ver-
ziehtet wurde, bei der Berech-

nung der Ergänzungsleistung
(EL) angerechnet werden und
zu einer Kürzung oder gar
Ablehnung einer EL führen
können.

Marianne GabwiZer

Recht

Gleichbehandlung
der Kinder
WZr habe« zwei Töchter. Die
eine erbüZt von ans ein Dariehen

/xir einen Daasha«. Wie vieZe

Prozente vom Zins hat die an-
dere Tochter zn gut? Gibt es ge-
setzZiche Bestimmungen?

Wenn Sie Ihrer Tochter ein
verzinsliches Darlehen ge-
währen, so schuldet die Toch-

ter als Borgerin des Darlehens
Ihnen die Rückzahlung und

die Zahlung des Zinses

gemäss getroffener Abrede.
Nach Gesetz hat die andere
Tochter keinen Anspruch auf
einen Anteil der Verzinsung.
Im Erbfall würde die Ver-

pflichtung der Tochter zur
Rückzahlung des Darlehens
und zur Zahlung des Zinses

gegenüber der Erbengemein-
schaft weiter bestehen. Die
Erbengemeinschaft wird von
Gesetzes wegen aus dem
überlebenden Ehegatten so-
wie den beiden Töchtern ge-
bildet, sodass die Tochter, die
das Darlehen erhalten hat,
zugleich Schuldnerin als

auch, zusammen mit den
Miterben, Gläubigerin des

Darlehens wird, wobei ihr
Guthaben am geschuldeten
Darlehen sich nach ihrem
Erbanteil bestimmt. In der

Erbteilung wird das Darlehen
der daraus verpflichteten
Tochter zugewiesen, die sich

den geschuldeten Anteil am
Darlehen auf ihren Erbanteil
anrechnen lassen muss. Eine

Ungleichbehandlung der
Töchter findet durch die

Darlehensgewährung nicht
statt, weil die Tochter rück-
zahlungspflichtig ist. Etwas
anderes wäre es, wenn Sie der
Tochter eine Schenkung ma-
chen würden.

Ungerechtfertigte
Bereicherung?
/c/i bin Besitzerin einer Eigen-

tumswobnung. Der F/aus-Er-
baaer anä ebema/ige Daasbesif-

zer bat sieb im TegZemenf der

nacbträgZicb gegründeten Sfocb-

werbeigentümer-Gemeinscba/t
«das Benützungsrecbt der Aato-
absteZZp/ütze» eingeräumt, «nd

zwar obne sieb die entsprechen-
den Wertr/uoten zu seinen

Stocbwerbeinbeiten binznza-
reebnen. Er vermietet diese Ab-
sfeiZpiütze an/eigene Rechnung.
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Wir Stocfoverk-jE/^enö'imer faaf-

fe« im Vertraue« z/nd ^zzten
G/aafaen im JCau/vertra^ be-

sfäf/gt, das Reg/emenf eiuge.se-

fae« zu faafae«, allerdings o/me

ims der Tragweite dieses ßentif-
ztzngsrecfafes bewusst gewesen
zu sei«, icfa emp/znde dieses

«Vermiete« auf eigene Reetz-

«u«g» ais ungerechtfertigte Re-

reicherung, da er dies mit «un-
serem gemeinscha/tiiche« J3o-

den» ohne entsprechende £r-
höhung seiner Wertpuoten
macht.

Zunächst werde ich einige all-

gemeine Bemerkungen zum
Stockwerkeigentum machen
und dann auf Ihren konkre-
ten Fall eingehen. Da jedoch
meine Antwort nicht er-

schöpfend sein kann, emp-
fehle ich Ihnen, sich einge-
hender von einem Rechtsan-
wait beraten zu lassen.

Stockwerkeigentum ist der

Miteigentumsanteil an einem
Grundstück, der dem Mit-
eigentümer das Sonderrecht
gibt, bestimmte Teile eines
Gebäudes ausschliesslich zu
benutzen und innen auszu-
bauen. Das Sonderrecht be-

inhaltet somit das ausschliess-

liehe Nutzungsrecht. Von
Sondernutzungsrecht spricht
man üblicherweise, wenn ein
Miteigentümer einen Teil ei-

ner Stockwerkeigentums-
parzelle, die ihm zusammen
mit anderen Miteigentümern
gehört, allein nutzen kann.
Beispiel: Die Autoeinstellhal-
le ist als selbständige Stock-

werkeigentumsparzelle aus-

geschieden. Den einzelnen
Miteigentümern der ganzen
Parzelle steht die Sondernut-

zung an bestimmten Abstell-
platzen zu. Vom Sonderrecht
zu unterscheiden ist das Be-

nutzungsrecht am gemein-

schaftlichen Eigentum. Als

gemeinschaftliches Eigen-
tum, das dem Stockwerk-

eigentümer nicht zu Sonder-
recht zugeschieden werden
kann, gelten beispielsweise
der Boden der Liegenschaft,
die Bauteile, die für den Be-

stand, die konstruktive Glie-
derung und Festigkeit des Ge-

bäudes oder der Räume an-
derer Stockwerk-Eigentümer
von Bedeutung sind oder die
äussere Gestalt und das Aus-
sehen des Gebäudes bestim-
men sowie die Anlagen und
Einrichtungen, die auch den
anderen Stockwerk-Eigentü-
mern für die Benutzung ihrer
Räume dienen (Beispiel:
Waschküche). Die Nutznies-

sung ist etwas ganz anderes,
nämlich eine das Eigentums-
recht beschränkende Dienst-
barkeit, die dem Berechtigten
den vollen Genuss des Nutz-
niessungsgegenstandes ver-
leiht, wo es nicht anders be-

stimmt ist. Aufgrund Ihrer
Angaben nehme ich an, dass

das Nutzniessungsrecht in
Ihrem konkreten Fall keine
Rolle spielt.

Nun zu Ihrem Fall: Auf-
grund Ihrer Ausführungen ist
mir nicht klar geworden, wel-
ches die rechtliche Ausgestal-

tung der Autoabsteilplätze
ist. Wahrscheinlich handelt
es sich um eine gemein-
schaftliche Anlage. Im Rah-

men des Reglementes kann
grundsätzlich über die Benut-

zung solcher gemeinschaftli-
eher Anlagen bestimmt wer-
den und in dem Umstand,
dass im Reglement die Nut-
zung der Autoabstellplätze al-

lein einem Miteigentümer,
wenn es sich dabei auch um
den früheren Alleineigen-
tümer der Liegenschaft han-
delt, zugewiesen worden ist,
kann wohl kaum ein Betrug
erblickt werden, umso mehr
als das Reglement vor Ab-
schluss des Kaufvertrages ein-
gesehen wurde und somit
auch hätte geprüft werden

können. Eine andere heikle
Frage ist, ob die Zuweisung
der gemeinschaftlichen Anla-

gen einem einzigen Mit-
eigentümer zur Nutzung
zulässig ist. Darüber im Rah-

men unserer schriftlichen Le-

serberatung eine allgemein-
gültige Antwort geben zu
wollen, wäre vermessen. Eine
andere einfachere Möglich-
keit als die Durchführung ei-

nes Gerichtsverfahrens wäre
die Änderung des Reglemen-
tes. Das Reglement kann
durch Beschluss der Mehrheit
der Stockwerk-Eigentümer,
die zugleich zu mehr als der
Hälfte anteilsberechtigt sind,
geändert werden. Ob diese

Möglichkeit in Ihrem Fall ge-
geben ist, kann ich Ihrem
Schreiben nicht entnehmen.
Denkbar ist jedoch auch,
dass das Reglement eine Än-

derung der Reglementsbe-
Stimmung mit der Zuweisung
des ausschliesslichen Benut-
zungsrechts nur mit Zustim-

mung des Berechtigten zu-
lässt. Der richterlichen Zu-

ständigkeit und der Ausge-
staltung einer Klage wären in
Ihrem Fall das Gerichtsorga-
nisationsgesetz und die Zivil-
prozessordnung Ihres Kan-
tons zu beachten.

Anrecht auf Pensions-
kassenzahlung?
/cfa war 20 /afare verfaez'ratef zznd

erfaalte fais ins /afar 2000 Alz-

mente. Dann werden diese ge-
fei/t Tfafae z'cfa Anrecfaf auf die

Pensionskassenzafaiwng meines

gesefaiedene« Mannes?

Ihre Leistungsansprüche ge-
genüber Ihrem geschiedenen
Ehemann bestimmen sich
nach dem Ehescheidungs-
urteil. Weitergehende An-
spräche als diejenigen, die im
Scheidungsurteil vorgesehen
sind, stehen Ihnen nicht zu.
Ich muss deshalb annehmen,
dass Sie keine Ansprüche auf
die Pensionskassenzahlung
Ihres geschiedenen Eheman-

SUISSE AG
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Avantgarde V Avantgarde - Die gelungene Synthese
Der Avantgarde steht fur modernste
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nes haben. Die Zuweisung ei-

nes Anteils der Freizügigkeits-
leistung der Pensionskasse
des Ehemannes an die Ehe-
frau im Falle der Scheidung
wurde gesetzlich erst 1995

eingeführt. Sollten Sie vorher
geschieden worden sein, so

bestand damals für das Ge-

rieht gar keine Möglichkeit,
um eine Aufteilung der Pen-

sionskassenleistung vorzu-
nehmen.

Dr. zur. Marco Biaggi

Medizin

Dr. med. Fritz Huber

Zeckenproblem
Ez'ne Nac/zbarin ist vor längerer
Zell: an einer Nervenentzündung
am rec/iten Bein und Gesäss er-

krankt. Das Leiden wurde durclz

einen Zec/cenLiss verursac/zf. Sie

ist seither immer in ärzfüclzer

Behandlung. Bisher nützten ai-
le Therapien und Spita/au/ênf-
halte rein nichts. Sie kann nicht
sitzen, sondern nur liegen und

ganz kzzrze Spaziergänge ma-
chen. Die Untersuchung undBe-

handlzzng durch einen Spezial-
arzt hatte nzzr geringen Erfolg.
Sie leidet sehr.

Die Zecken, diese blutsaugen-
den unsympathischen Winz-
linge, überfallen während des

ganzen Jahres im Dickicht
der Wälder und an Waldrän-
dern Mensch und Tier. Nur
die Weibchen saugen Blut;
die Blutmahlzeit beträgt etwa
das 300-400-fache ihres Kör-

pergewichtes. Doch nicht der

Blutverlust ist für das Opfer

gefährlich, sondern die Krank-
heitserreger, die im ungünsti-
gen Fall bei der «Blutentnah-
me» übertragen werden. In
gewissen Risikogebieten der
Schweiz, d.h. in speziellen
Regionen der Kantone Zü-
rieh, Schaffhausen und Aar-

gau, sind die Zecken nämlich
Träger von gefährlichen Vi-
ren (Meningo-Encephalitis-
Virus) und Bakterien (Lyme-
Borrelien). Im menschlichen
Körper lösen diese Mikro-
Organismen Infektionskrank-
heiten aus, die sich oft jähre-
lang hinziehen und bei den
Betroffenen Schwächezustän-
de, Lähmungen und Schmer-

zen auslösen.
Besonders quälend sind

Entzündungen der grossen
Nerven, welche die Arme und
Beine versorgen. Neuralgifor-
me Schmerzen und Kraftlo-
sigkeit im Bereiche der Extre-
mitäten sind die unangeneh-
me Folge. Solange der ent-
zündliche Prozess aktiv ist
und noch lebende Erreger
vorhanden sind, lohnt es

sich, diese mit Antibiotika zu
bekämpfen. Dann besteht
auch die Chance einer Besse-

rung. Wenn das Leiden einen
chronischen Verlauf nimmt
und die Infektion abgeklun-
gen ist, dann bedeutet das lei-
der nicht, dass die Beschwer-
den automatisch abnehmen.

Jetzt kann nur noch eine

symptomatische Therapie
Erleichterung bringen. Der
langfristige Einsatz von star-
ken Schmerzmitteln ist in
dieser Situation aber nicht zu

empfehlen. Gewöhnung und
unerwünschte Nebenwirkun-
gen machen den Erfolg zu-
nichte. Ein sonst gegen epi-
leptische Anfälle eingesetztes
Medikament, das sogenannte
Carbamazepin (Tegretol), ist
bei solchen Neuralgien dage-

gen oft eine wirksame, gut er-

tragene Alternative. Bewährt
hat sich bei schwer beeinfluss-
baren chronischen Schmer-

zen auch die Einnahme eines

Antidepressivums, was den
Betroffenen den Umgang mit
dem Phänomen Schmerz er-
leichtert. Eines ist sicher: die

Behandlung der Nervenwur-
zelentzündungen nach Ze-

ckenbiss ist kein einfaches

Unterfangen. Kein Wunder
also, dass Ihrer Nachbarin bis

jetzt nicht geholfen werden
konnte. Ich vermute, dass im
Rahmen der vielen Arztkon-
sultationen und Spitalaufent-
halte alle Untersuchungen
längst durchgeführt wurden,
die nötig waren, um die Akti-
vität des Entzündungprozes-
ses zu beurteilen.

Jetzt bietet wohl nur noch
ein neuer Anlauf zu einer
ganzheitlich konzipierten
Schmerztherapie eine letzte
Chance zur Verbesserung der
Situation. Die Zusammen-
arbeit der verschiedensten
Spezialisten ist gefordert.
Auch alternative Therapie-

ansätze, wie zum Beispiel die

Akupunktur, müssen in Erwä-

gung gezogen werden.
In den grossen medizini-

sehen Zentren unseres Lan-
des existieren heute inter-
disziplinare Schmerzsprech-
stunden, wo die Zusammen-
arbeit der verschiedenen Spe-
zialitäten institutionalisiert
ist und die niedergelassenen
Ärzte und Ärztinnen ihre Prob-

lempatienten und -patientin-
nen zur Abklärung zuweisen
können. Im Universitäts-
spital Zürich findet sich ganz
sicher eine solche Einrich-
tung. Ich hoffe, dass es Ihrer
Nachbarin, unterstützt von
ihrem Hausarzt, gelingt, Ver-

bindung mit einem solchen
Schmerzambulatorium auf-
zunehmen, und es dort mög-
lieh ist, einen Therapieplan
aufzustellen, welcher der ge-
plagten Frau ein erträgliche-
res Leben möglich macht.
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